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 • Neustraße 24 in 56727 St. Johann 
Farbeindringprüfung (PT) Stufe 1+2 
Sichtprüfung (VT) Stufe 1+2  
Magnetpulverprüfung (MT) Stufe 1+2 
jeweils im Industriesektor 

 
Ausbildung, Qualifizierung und Zertifizierung nach DIN EN ISO 9712 

 
PT: 18.05. – 22.05.2026 
VT: 27.07. – 31.07.2026 
MT:  07.09. – 11.09.2026 
 
PT: 23.05.2026 
VT: 01.08.2026 
MT:  12.09.2026 

MG-ZfP GmbH 
An der Räst 3, 56727 St. Johann 

 
 

Die gängigen Prüfverfahren sind vielfach über Normen, Regelwerke oder 
Kundenspezifikationen geregelt. In diesen wird festgelegt, dass die Prüfungen 
nur von qualifizierten und/oder zertifizierten Prüfern durchgeführt werden 
dürfen. Für diese Zwecke bilden wir Ihr Personal aus. Die Schulungsinhalte 
beziehen sich dabei meistens auf die Produktsektoren c, f, t, w und wp. In 
Absprache mit der Zertifizierungsstelle kann die Schulung und Zertifizierung 
aber auch auf einen Sektor (z.B. "w" - für Schweißverbindungen) beschränkt 
werden. Die Inhalte und Ausbildungszeiten entsprechen den Anforderungen der 
DIN EN ISO 9712 

    
 

Bitte Sicherheitsschuhe und Arbeitskleidung mitbringen 
 

Ausbildung pro Person 
inkl. Prüfungs- und Zertifizierungskosten zzgl. der gesetzlichen MwSt. 
Lehrgang PT 1+2 : (1)_2.400,00   (2)_830,00  = (3)_3.230,00 € 
Lehrgang VT 1+2 : (1)_2.400,00   (2)_830,00  = (3)_3.230,00 € 
Lehrgang   MT 1+2 : (1)_2.400,00   (2)_830,00  = (3)_3.230,00 € 
 

                    (1)_Schulungsgebühr (2)_Prüfungsgebühr  (3)_Gesamtgebühr 
die Prüfungsgebühr wird direkt über die TÜV Rheinland Akademie erhoben 

 

Dietmar Wanders - Technische Qualitätssicherung 

 
ProTech & Partners  
 

 
 

Schriftlich mit dem beigefügtem Anmeldungsformular 
 

Lehrgang: 
 
 
 
 
 
Termin: 

 
 
Prüfung:  

 
Ort: 

Inhalt und 
Bedeutung: 
 
 
 
 
 
 
 
Schutzkleidung: 

Preis: 

 
 
 
Dozent:  

Veranstalter: 
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Informationen zur Rechnungsstellung und Stornierung auf Seite 3 beachten 
 
ANMELDUNG (bitte vollständig ausfüllen)  

Farbeindringprüfung  (PT) Stufe 1+2 
Sichtprüfung (VT) Stufe 1+2 
Magnetpulverprüfung (MT) Stufe 1+2 

 
V E R A N S T A L T U N G S O R T 

 
MG-ZfP GmbH 
An der Räst 3 
56727 St. Johann 

 
per E-Mail: info@protech-partners.de  

 
Lehrgang PT/VT/MT Stufe 1 und 2 
Industriesektor 
Ausbildung, Qualifizierung und Zertifizierung nach DIN EN ISO 9712 

 
Termin Lehrgang: 

 
Termin Prüfung: 

PT: 18.05. - 22.05.26 
 
PT: 23.05.26  

VT: 27.07. - 31.07.26            MT: 07.09. – 11.09.26 
 
VT: 01.08.26                          MT: 12.09.26 

 
 

Titel: 

 
 

Name: 

 
 

Vorname: 

geb. am: Geburtsort: 
 

Straße: PLZ: Wohnort: 

Tel.: Fax: E-Mail: 

Rechnungsstellung an: 
  

 

 

 

 
 
 

 
              Ort und Datum             Stempel und Unterschrift 
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Rechnungsstellung und Stornierung 
 
Die Rechnung wird 14 Tage vor Beginn der Maßnahme an den jeweiligen 
Kostenträger gestellt und ist bis zum Maßnahmenbeginn zu begleichen.  
 
Stornierungen durch den Auftraggeber müssen schriftlich erfolgen. Erfolgt die 
Stornierung bis spätestens 14 Tage vor Maßnahmenbeginn, werden 50 % der 
vereinbarten Leistung in Rechnung gestellt. Bei Überschreitung dieser Frist 
oder bei Nichterscheinen des Teilnehmers wird die volle Seminargebühr fällig. 
Stattdessen kann ein Ersatzteilnehmer benannt werden. Maßgeblich ist der 
Zeitpunkt des Eingangs der Stornierungserklärung.


